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Bundesministerium für Finanzen 

Johannesgasse 5 

1010 Wien 
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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Börsegesetz 2018 geändert 

wird 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Rechnungshof 
Österreich 
Unabhängig und objektiv für Sie. 

Wien, 28. Februar 2019 
GZ 301.179/007-P1-3/19 

der Rechnungshof (RH) dankt für den mit Schreiben vom 15. Februar 2019, GZ: BMF-090101/0001-

111/5/2019, übermittelten, im Betreff genannten Entwurf und nimmt zur Darstellung der finanziellen Aus

wirkungen wie folgt Stellung: 

(1) Nach den Erläuterungen hat das Vorhaben "keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die Länder, 
die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger". 

(2) Gemäß § 17 Abs. 2 BHG 2013 ist jedem Entwurf für ein Regelungsvorhaben und jedem sonstigen Vor

haben von dem Mitglied der Bundesregierung oder dem haushaltsleitenden Organ, in dessen Wirkungsbe

reich der Entwurf ausgearbeitet oder das Vorhaben geplant wurde, eine der WFA-Finanzielle-Auswirkun

gen-Verordnung (WFA-FinAV, BGBI. 11 Nr. 490/2012 Ld.g.F.) entsprechende Darstellung der finanziellen 

Auswirkungen im Rahmen der wirkungsorientierten Folgenabschätzung anzuschließen. Aus dieser hat ins

besondere hervorzugehen, wie hoch die finanziellen Auswirkungen auf den Vermögens-, Finanzierungs

und Ergebnishaushalt im laufenden Finanzjahr und mindestens in den nächsten vier Finanzjahren zu bezif

fern sein werden und wie diese finanziellen Auswirkungen zu bedecken sind. 

Gemäß § 3 Abs. 2 der WFA-FinAV sind bei den Angaben zur Abschätzung der finanziellen Auswirkungen 

die Grundsätze der Relevanz, der inhaltlichen Konsistenz, der Verständlichkeit, der Nachvollziehbarkeit, 

der Vergleichbarkeit und der Überprüfbarkeit zu beachten. 

(3) Der Entwurf beinhaltet in § 189 die Implementierung von unionsrechtlich vorgesehenen Strafbestim

mungen. Die Erläuterungen führen nicht aus, weshalb das Vorhaben bezüglich der Geldstrafen, die auf

grund der neu geregelten Straftatbestände von der FMA verhängt werden, nicht zu Mehreinnahmen füh

ren wird. Die Annahme, dass das Vorhaben keine finanziellen Auswirkungen hat, kann daher - insbeson

dere mit Blick auf die Höhe dieser Strafen (bis zu 50.000 EUR) - nicht nachvollzogen werden. 
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(4) Die Erläuterungen entsprechen aus den genannten Gründen insofern nicht den Anforderungen des 

§ 17 BHG 2013 und den hiezu ergangenen WFA-Grundsatz-Verordnung - WFA-GV, 

BGB!. 11 Nr. 489/2012 i.d.g.F., und WFA-FinAV. 

Von dieser Stellungnahme wird eine Ausfertigung dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Präsidentin: 
Dr. Margit Kraker 

Flf'{A. 

dV� � 

3/SN-120/ME XXVI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)2 von 2

www.parlament.gv.at




